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A N F R A G E von Georg Schellenberg (SVP, Zell) 
 

betreffend Steuerwert nicht kotierter Aktien 

________________________________________________________________________ 

 

 

Durch die täglich steigenden Börsenkurse und die grossen Firmenübernahmen wird der 

Ruf nach der Kapitalgewinnsteuer immer lauter.  

Bevor man über eine neue Steuer nachdenkt, sollte man die vorhandenen Möglichkeiten 

ausschöpfen. 

Eine Variante besteht bei den nicht kotierten Aktien, die durch das Steueramt zu bewer-

ten sind. Dass hier mit verschiedenen Ellen gemessen wird, zeigt eines von vielen Bei-

spielen, die zitiert werden können: 

Aus verschiedenen Fachzeitschriften, wie Finanz und Wirtschaft etc. konnte man in der 

Vergangenheit und auch in diesem Jahr entnehmen, dass der Wert einer Aktie der Reis-

hauser Beteiligungen AG, zwischen Fr. 30'000.- und 50'000.- liegt Auf Grund der 

Jahresberichte verfügt die Reishauer AG über eine Bilanz, die an Solidität und stillen Re-

serven alles schlägt, was eine Schweizer Maschinenbaufirma zu bieten hat. 

Demgegenüber stehen folgende, durch das Zürcher Steueramt festgelegte Steuerkurse 

der Aktien: 

 

Steuerkursentwicklung 

 

Jahr 

(Dezember) 

5'000 

Inhaberaktien 

à Fr. 

5'000 

Namenaktien 

à Fr. 

Totalwert über 

10'000 Aktien 

in 1'000 

1989 24'000 19'000 215'000 

1990 26'000 23'000 245'000 

1991 18'000 15'000 165'000 

1992 10'000   8'000   90'000 

1993   6'500   4'000   52'500 

1994   5'800   4'000   49'000 

1995   5'800   4'000   49'000 

1996   6'900   4'800   58'500 

 

Vor diesem Hintergrund stellen sich folgende Fragen: 

 

1. Wie wird der Steuerkurs der an der Börse nicht kotierten Aktien generell festgelegt? 

 

2. Der Geschäftsverlauf der Reishauer Beteiligungen AG war nicht rückläufig. Ein Blick 

in die Geschäftsberichte der letzten Jahre zeigt, dass die stillen Reserven stetig ge-

stiegen sind. Wie wurde der Steuerkurs der Reishauer-Aktien festgelegt? 

 

3. Kann es sich der Kanton Zürich und die betroffenen Gemeinden leisten, durch die zu 

tiefe Festlegung des Steuerwertes von Aktien, Vermögensverluste in der Grössen-



ordnung, wie im vorliegenden Fall, von über 100 Millionen Franken und damit sub-

stantielle Steuerverluste in Kauf zu nehmen? 

 

 Georg Schellenberg 


